

A U S B I L D U N G S V E R T R A G
für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) 	Comment by bpa: Dieses Vertragsmuster ist nur geeignet für Mitgliedseinrichtungen des bpa, die ihren Auszubildenden ausschließlich Vertiefungseinsätze im Bereich der stationären Langzeitpflege und der ambulanten Akut-/Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege anbieten und die Ausbildung zur/zum Altenpfleger/in ermöglichen wollen.



Zwischen

[Name und Anschrift des Trägers der praktischen Ausbildung]
– nachfolgend „Träger der praktischen Ausbildung“ –
und 
Herrn [Name und Anschrift des Auszubildenden]
geboren am [Geburtsdatum]
– nachfolgend „Auszubildender“ –

gesetzlich vertreten durch [ggf. Name und Anschrift des/der Vertretungsberechtigten]	Comment by bpa:  Bei Minderjährigen vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. 

wird folgender Ausbildungsvertrag unter Vorbehalt der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule geschlossen:


§ 1 Gegenstand des Vertrags
(1) Gegenstand des Vertrags ist die Ausbildung zum Pflegefachmann. Sie vermittelt die für die selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachlichen und personalen Kompetenzen im Sinne von § 5 Pflegeberufegesetz. Die Ausbildung soll im letzten Ausbildungsdrittel mit einer Kompetenzvermittlung speziell zur Pflege alter Menschen und mit dem Ziel erfolgen, dem Auszubildenden den Erwerb des Berufsabschlusses „Altenpfleger“ zu ermöglichen.	Comment by bpa: Die Berufsbezeichnung ist nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 PflBG im Vertrag anzugeben. Auch wenn das Ziel sein sollte, die Ausbildung letztendlich als Altenpfleger/in abzuschließen, sieht das PflBG vor, dass die Ausbildung zunächst zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann beginnt, und dann, wenn für das letzte Drittel der Ausbildung die Altenpflege gewählt wird, der Vertrag entsprechend anzupassen ist.
(2) Die Ausbildung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Pflegeberufe – Pflegeberufegesetz (PflBG) sowie der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen, insbesondere der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV), in der jeweils geltenden Fassung. 
§ 2 Vertiefungseinsatz und Wahlrecht zum Ende des zweiten Ausbildungsdrittels
(1) Die Ausbildung beginnt mit einem Orientierungseinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung. Darüber hinaus absolviert der Auszubildende nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 Nr. 2 PflAPrV i.V.m. Anlage 7 PflAPrV Pflichteinsätze in der stationären Akutpflege, der stationären Langzeitpflege, der ambulanten Akut-/Langzeitpflege, der pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung, weitere Einsätze sowie im letzten Ausbildungsdrittel einen Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes. 
(2) Der Vertiefungseinsatz erfolgt im folgenden Versorgungsbereich [bitte ankreuzen bzw. den vom Träger der praktischen Ausbildung nicht angebotenen Versorgungsbereich löschen]:	Comment by bpa: Für die Mitgliedseinrichtungen des bpa ist davon auszugehen, dass diese Ausbildungsverträge nur mit Auszubildenden abschließen, die einen Vertiefungseinsatz wählen, den die Mitgliedseinrichtung selbst durchführen kann und der das Wahlrecht ermöglicht, im letzten Ausbildungsdrittel die Ausbildung als Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in fortzusetzen. Die Wahlmöglichkeiten bezüglich des Vertiefungseinsatzes sind vor diesem Hintergrund hier entsprechend begrenzt worden.

Der Vertiefungseinsatz soll in der Regel beim Träger der praktischen Ausbildung stattfinden. Will der Träger der praktischen Ausbildung einen Vertiefungseinsatz in einer anderen Einrichtung und/oder anderen Bereichen anbieten, kann die Aufzählung der möglichen Vertiefungseinsätze entsprechend ergänzt werden. Dies gilt bspw. auch für einen Vertiefungseinsatz im Bereich der ambulanten Akut-/Langzeitpflege ohne Ausrichtung auf die Langzeitpflege; diesen Vertiefungseinsatz können Pflegedienste ohne weiteres sicherstellen, er ermöglicht jedoch nicht den Berufsabschluss „Altenpfleger/in“.

Eine Änderung des Vertiefungseinsatzes ist bis zu dessen Beginn grundsätzlich möglich, bedarf aber des beiderseitigen Einverständnisses (und einer entsprechenden schriftlichen Änderungsvereinbarung).
O	stationäre Langzeitpflege	Comment by bpa: Die Ankreuzoption ist nur sinnvoll, wenn der Träger der praktischen Ausbildung Vertiefungseinsätze in beiden Versorgungsbereichen anbietet (dann nur ein Kreuz!). Wird nur einer der genannten Versorgungsbereiche angeboten, sollte der andere gelöscht werden. 
O	ambulante Akut-/Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege
[bookmark: _Hlk16150130](3) Aufgrund eines vereinbarten Vertiefungseinsatzes im Versorgungsbereich der stationären Langzeitpflege oder der ambulanten Akut-/Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege kann sich der Auszubildende für das letzte Ausbildungsdrittel entscheiden, statt die bisherige Ausbildung zum Pflegefachmann fortzusetzen, eine Ausbildung zum Altenpfleger durchzuführen (Wahlrecht). 	Comment by bpa: Nach Maßgabe des § 61 PflBG hat die Kompetenzvermittlung im Falle dieser Wahl dann speziell zur Pflege alter Menschen zu erfolgen.

Der Träger der praktischen Ausbildung muss sicherstellen, dass der/die Auszubildende vor Ausübung des Wahlrechts die in § 7 Abs. 3 PflBG genannten Einsätze jeweils mindestens zur Hälfte absolviert hat (§ 59 Abs. 4 PflBG), damit der Auszubildende alle maßgeblichen Ausbildungsbereiche zumindest teilweise kennengelernt hat.
(4) Das Wahlrecht soll vier Monate und kann frühestens sechs Monate vor Beginn des letzten Ausbildungsdrittels gegenüber dem Träger der praktischen Ausbildung ausgeübt werden. Wird das Wahlrecht ausgeübt, ist der Ausbildungsvertrag entsprechend anzupassen. 	Comment by bpa: Besteht aufgrund des gewählten Vertiefungseinsatzes das Wahlrecht, die bisherige Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann im letzten Ausbildungsdrittel als Ausbildung zur Altenflegerin/zum Altenpfleger fortzusetzen, und wird dieses Wahlrecht ausgeübt, ist nach § 59 Abs. 5 PflBG der Ausbildungsvertrag (und ggf. der Ausbildungsplan) entsprechend anzupassen.

Die Regelung des  § 1 Abs. 1 wäre dann bezüglich der Ausrichtung speziell auf die Pflege alter Menschen in einer Änderungsvereinbarung anzupassen (s. hierzu gesondertes Muster).
§ 3 Dauer der Ausbildung
(1) Die Ausbildung erfolgt in Vollzeit; ihre Dauer beträgt unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung drei Jahre. Sie beginnt am [Datum eingeben] und endet voraussichtlich am [Datum eingeben].	Comment by bpa: Bei einer Ausbildung in Teilzeit gilt, dass diese gem. § 6 Abs. 1 PflBG höchstens 5 Jahre dauert.
Alternativ im Falle der Anrechnung einer vorangegangenen Ausbildung:	Comment by bpa: Die nicht zutreffende Variante von Absatz 1 ist zu löschen.
(1) Die Ausbildung erfolgt in Vollzeit; ihre Dauer beträgt unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung grundsätzlich drei Jahre. Auf Basis eines Bescheides der zuständigen Behörde wurde eine vorangegangene Ausbildung nach § 12 PflBG mit [Zahl der Monate eingeben] Monaten angerechnet. Die Ausbildung wird daher um diesen Zeitraum verkürzt. Sie beginnt am [Datum eingeben]  und endet voraussichtlich am [Datum eingeben].
(2) Bei nicht bestandener Abschlussprüfung oder für den Fall, dass der Auszubildende ohne eigenes Verschulden die staatliche Prüfung nicht vor Ablauf der Ausbildung ablegen kann, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen des Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. 	Comment by bpa: § 21 Abs. 2 PflBG
§ 4 Durchführung der praktischen Ausbildung
(1) Die Ausbildung besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht an einer Pflegeschule und der praktischen Ausbildung, für die der Träger der praktischen Ausbildung die Gesamtverantwortung trägt. Soweit der Träger der praktischen Ausbildung die vorgeschriebenen Praxiseinsätze nicht in eigenen Einrichtungen durchführen kann, finden diese in weiteren, mit dem Träger der praktischen Ausbildung kooperierenden Praxiseinsatzstellen statt. 
(2) Die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbildung ist im Ausbildungsplan dargestellt, der Bestandteil dieses Vertrages und als Anlage Nr. [Anlagennummer eingeben] beigefügt ist. Für Ausbildungen, die im Jahr 2020 beginnen, kann der Ausbildungsplan bis spätestens zum Ende der Probezeit nachgereicht werden.


§ 5 Regelmäßige Arbeitszeit	Comment by bpa: Regelmäßig werden Auszubildende bei Ausbildungsbeginn mindestens 16 Jahre alt sein. Für Jugendliche (15-, 16- und 17-Jährige) sind die besonderen Bestimmungen zu Dauer und Lage der Arbeitszeit nach dem JArbSchG zu beachten. Hiernach gilt bspw., dass diese grds. nicht mehr als 8 Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden dürfen. 
(1) Die regelmäßige praktische Ausbildungszeit beim Träger der praktischen Ausbildung beträgt ausschließlich der Pausen [Stundenzahl eingeben]  Stunden pro Woche.
(2) Soweit bei weiteren Praxiseinsatzstellen eine abweichende regelmäßige Arbeitszeit gilt, gilt diese im gesetzlich zulässigen Rahmen auch für den Auszubildenden während des jeweiligen Praxiseinsatzes als vereinbart, soweit sie 40 Stunden pro Woche nicht übersteigt. 	Comment by bpa: Ggf. gelten in „externen“ Praxiseinsatzstellen andere wöchentliche Ausbildungszeiten als beim Träger der praktischen Ausbildung selbst. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass für die/den Auszubildende/n immer die in der jeweiligen Einsatzstelle geltenden Ausbildungszeiten verbindlich sind. Gleichzeitig ist bei der Regelung zur Ausbildungsvergütung vorgesehen, dass diese monatlich gleichbleibend gezahlt wird, auch wenn in einer Einsatzstelle ggf. eine höhere Wochenstundenzahl gilt als beim Träger der praktischen Ausbildung.

Zur Vermeidung unangemessener Benachteiligungen der/des Auszubildenden ist eine Begrenzung der Stundenzahl auf 40 vorgesehen. Es ist darauf zu achten, dass die vereinbarte Ausbildungsvergütung auch für eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden angemessen sein muss, sollte die Arbeitszeit beim Träger der praktischen Ausbildung (etwas) darunter liegen (s. auch Kommentierung zu § 6).
§ 6 Ausbildungsvergütung	Comment by bpa: Die Regelung zur Ausbildungsvergütung in § 6 basiert auf der Annahme, dass regelmäßig keine Sachbezüge wie Unterkunft oder Verpflegung gewährt werden.

Werden solche Sachleistungen erbracht und sollen diese auf die Ausbildungsvergütung angerechnet werden, müsste dies im Ausbildungsvertrag ausdrücklich vereinbart werden (§ 19 Abs. 2 PflBG). Sachbezüge können in Höhe der durch die Sozialversicherungsentgeltverordnung bestimmten Werte angerechnet werden.
(1) Der Auszubildende erhält eine angemessene monatliche Ausbildungsvergütung. Diese beträgt 	Comment by bpa: Die Ausbildungsvergütung muss nach § 19 PflBG angemessen sein. Für die Entscheidung, welche Höhe die vom TPA zukünftig gezahlte Ausbildungsvergütung haben soll, ist auch zu bedenken, dass sich Bedingungen ihrer Refinanzierung mit der neuen Ausbildung ändern. Im ersten Ausbildungsjahr wird die Ausbildungsvergütung komplett mit den Ausgleichzuweisungen refinanziert. Auch wenn ab dem zweiten Ausbildungsjahr ein sog. Wertschöpfungsanteil (9,5 zu 1 stationär, 14 zu 1 ambulant – z.B. werden stationär von den Ausbildungsvergütungen von 9,5 Auszubildenden die Kosten der Einrichtung für eine voll ausgebildete Pflegefachkraft abgezogen) angerechnet wird, scheint es sinnvoll, sich bezüglich der Vergütungshöhe z.B. am TVAöD – Pflege zu orientieren.
· im 1. Ausbildungsjahr [Betrag eingeben] EURO
· im 2. Ausbildungsjahr [Betrag eingeben] EURO
· im 3. Ausbildungsjahr [Betrag eingeben] EURO
Soweit bei weiteren Praxiseinsatzstellen nach § 5 Abs. 2 dieses Vertrages andere Ausbildungszeiten gelten und der Auszubildende entsprechend abweichend vom Betrieb des Trägers der praktischen Ausbildung praktische Ausbildungszeiten absolviert, hat dies keine Auswirkungen auf die Ausbildungsvergütung.	Comment by bpa: Sofern sich der TPA zu Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld o.ä. oder zur Zahlung von bestimmten Zulagen oder Zuschlägen verpflichten will, wäre eine entsprechende Regelung zu ergänzen.
(2) Die Vergütung wird nach Abzug der gesetzlichen Abgaben zum Ende des jeweiligen Kalendermonats bargeldlos auf ein vom Auszubildenden zu benennendes Konto ausgezahlt.
(3) Ansprüche auf Unterhaltsgeld nach SGB III oder Übergangsgeld nach den für die berufliche Rehabilitation geltenden Vorschriften oder andere vergleichbare Geldleistungen aus öffentlichen Haushalten sind vom Auszubildenden geltend zu machen und werden auf die Ausbildungsvergütung angerechnet. Ein entsprechender Bescheid ist dem Träger der praktischen Ausbildung vorzulegen.
§ 7 Urlaub
Der Jahresurlaub beträgt [Zahl der Urlaubstage eingeben] Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche. Der Urlaub ist beim Träger der praktischen Ausbildung zu beantragen. Er ist in der unterrichtsfreien Zeit zu gewähren.	Comment by bpa: Selbstverständlich wäre es auch möglich, bspw. für verschiedene Kalenderjahre bzw. Ausbildungsjahre eine unterschiedliche Anzahl von Urlaubstagen zu vereinbaren. 

Bei Jugendlichen sind die Vorgaben des § 19 JArbSchG zum Mindesturlaub zu beachten. Hiernach beträgt der Urlaub jährlich

 mind. 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist (umgerechnet auf 5-Tage-Woche sind das 25 Arbeitstage),

 mind. 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist (umgerechnet auf 5-Tage-Woche sind das 23 Arbeitstage), und

 mind. 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist (umgerechnet auf 5-Tage-Woche sind das 21 Arbeitstage).
§ 8 Probezeit, Kündigung
(1) Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Diese beträgt sechs Monate.	Comment by bpa: Sofern sich aus tarifvertraglichen Regelungen eine abweichende Dauer der Probezeit ergibt, wäre diese hier aufzunehmen (vgl. § 20 PflBG). Für die Mitgliedseinrichtungen des bpa ist dies regelmäßig nicht der Fall.
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von jedem Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
(3) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden 
a)	von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer Kündigungsfrist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,
b)	vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 
(4) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Im Falle der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ist dieser anzugeben.
§ 9 Pflichten des Auszubildenden
(1) Der Auszubildende hat sich zu bemühen, in der vorgesehenen Zeit die Kompetenzen zu erwerben, die zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich sind. Der Auszubildende verpflichtet sich insbesondere:
· die ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,
· die Rechte der zu pflegenden Menschen zu achten,
· an den Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule teilzunehmen,
· den schriftlichen Ausbildungsnachweis zeitnah und sorgfältig zu führen,
· die vorgeschriebenen Praxiseinsätze in den ihm zugewiesenen Einsatzstellen zu absolvieren,
· den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Ausbildung vom Träger der praktischen Ausbildung, weiteren Praxiseinsatzstellen, Praxisanleiter/innen und von anderen weisungsberechtigten Personen, soweit sie als weisungsberechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt werden,
· Ausbildungsmittel und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln,
· auf Verlangen ein (erweitertes) Führungszeugnis vorzulegen,	Comment by bpa: Zu den Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung gehören nach § 11 Abs. 2 i.V.m. § 2 PflBG die gesundheitliche und persönliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen sollte bereits vor Abschluss des Ausbildungsvertrages geklärt sein.

Zu beachten ist, dass zum Teil auch landesrechtliche Regelungen vorschreiben, dass sich Einrichtungsträger vor Aufnahme einer Beschäftigung und bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein (erweitertes) Führungszeugnis vorlegen lassen müssen. Wo es solche Vorschriften nicht gibt, dürfte die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nur für einen Einsatz im pädiatrischen Versorgungsbereich in Betracht kommen (vgl. § 30a BZRG). 

Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung gehört für Einsätze in den § 23 Abs. 3 IfSG genannten Einrichtungen  - insbesondere Krankenhäuser – auch, dass ein Impf- oder Immunschutz vorhanden ist, der unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkommissionen beim Robert-Koch-Institut erforderlich ist, um nosokomiale Infektionen zu vermeiden. Die Entscheidung des Auszubildenden über die Inanspruchnahme von Impfschutz ist freiwillig, ohne Nachweis eines ausreichenden Impf- oder Immunschutzes wird die praktische Ausbildung  jedoch in den Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 S. 1 IfSG (insbesondere im Krankenhaus oder in einem ambulanten Pflegedienst, der Intensivpflege in gemeinschaftlichen Wohnformen erbringt), nicht möglich sein. Insofern sollte eine entsprechende Klärung vor Vertragsschluss erfolgen.
· auf Verlangen seine gesundheitliche Eignung insbes. durch das Zeugnis eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu bestimmenden Arztes nachzuweisen,	Comment by bpa: Bei Jugendlichen ist außerdem die Verpflichtung zur (Erst-)Untersuchung nach §§ 32 ff. JArbSchG zu beachten. 
· die für die Beschäftigten in den Praxiseinsatzstellen geltenden Bestimmungen über die Schweigepflicht einzuhalten und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 
(2) Der Auszubildende ist verpflichtet, dem Träger der praktischen Ausbildung jede Verhinderung von der theoretischen und praktischen Ausbildung unverzüglich unter Angabe von Gründen und der voraussichtlichen Dauer mitzuteilen. Findet die praktische Ausbildung bei einer externen Praxisstelle statt, ist diese zusätzlich zu informieren. Kann der Auszubildende nicht am Unterricht teilnehmen, ist außerdem die Pflegeschule zu informieren. Bei Arbeitsunfähigkeit ist dem Träger der praktischen Ausbildung spätestens am vierten Tag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Der Träger der praktischen Ausbildung ist berechtigt, die Vorlage der Bescheinigung auch früher zu verlangen.	Comment by bpa: Dies entspricht der Regelung in § 5 Abs. 1 EntgFG. Es ist auch möglich, eine frühere Vorlage der AU-Bescheinigung zu vereinbaren (z.B. am dritten Tag).
§ 10 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung
Der Träger der praktischen Ausbildung verpflichtet sich:
· die Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann, 
· zu gewährleisten, dass die vereinbarten Einsätze der praktischen Ausbildung durchgeführt werden können, 
· die Praxisanleitung des Auszubildenden im Umfang von mindestens 10 Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit sicherzustellen,
· dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel einschließlich der Fachbücher, Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur praktischen Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Abschlussprüfung erforderlich sind,
· den Auszubildenden für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und für die Teilnahme an Prüfungen freizustellen und bei der Gestaltung der Ausbildung auf die erforderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten Rücksicht zu nehmen, 
· dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und dem Ausbildungsstand entsprechen; die übertragenen Aufgaben müssen den physischen und psychischen Kräften des Auszubildenden angemessen sein,
· sicherzustellen, dass jede an der praktischen Ausbildung beteiligte Einrichtung am Ende eines jeden bei ihr durchgeführten Praxiseinsatzes eine qualifizierte Leistungseinschätzung unter Ausweisung von Fehlzeiten erstellt und diese dem Auszubildenden bekannt macht und erläutert.
§ 11 Datenschutz / Verschwiegenheitspflicht / Herausgabepflicht
(1) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auszubildenden richtet sich insbesondere nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Informationen zu der den Auszubildenden betreffenden Datenverarbeitung durch den Träger der praktischen Ausbildung ergeben sich im Einzelnen aus den „Informationen zur Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ in Anlage Nr. [Anlagennummer eingeben] dieses Vertrages.
(2) Der Auszubildende hat über alle geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihrer Natur nach nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt sind, Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt insbesondere für die persönliche Situation sowie die pflegerischen und medizinischen Belange der Pflegebedürftigen. Die Verschwiegenheitspflicht besteht über das Ende des Ausbildungsverhältnisses hinaus fort. Die in Anlage Nr. [Anlagennummer eingeben] beigefügte „Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit“ ist Teil dieses Ausbildungsvertrages. 
(3) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses gibt der Auszubildende unaufgefordert vollständig alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit vom Träger der praktischen Ausbildung oder weiteren Einsatzstellen überlassenen Unterlagen bzw. Gegenstände, gleich welcher Art, zurück.
§ 12 Wirksamkeit des Vertrages, Sonstiges
(1) Dieser Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule. Liegt sie bei Abschluss dieses Vertrages nicht vor, wird der Träger der praktischen Ausbildung die Zustimmung unverzüglich einholen.	Comment by bpa: § 16 Abs. 6 PflBG
(2) Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der Schriftform. 
(3) Der Auszubildende ist Arbeitnehmer des Trägers der praktischen Ausbildung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes mit allen ihm nach diesem Gesetz zustehenden Rechten.	Comment by bpa: Gem. § 16 Abs. 2 Nr. 11 PflBG ist ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die dem Vertrag ggf. zugrunde liegenden tariflichen Bestimmungen und/oder Betriebsvereinbarungen aufzunehmen.

Für den Fall, dass bspw. eine Betriebsvereinbarung auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden wäre, könnte als Absatz 4 z.B. ergänzt werden:

„(4) Für das Ausbildungsverhältnis gilt im Übrigen folgende Betriebsvereinbarung: …“

[Ort eingeben], den [Datum eingeben]		[Ort eingeben], den [Datum eingeben]

_________________________________		_________________________________
Unterschrift Auszubildender	Unterschrift Vertreter für den Träger der praktischen Ausbildung 	Comment by bpa: Eine Ausfertigung des unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der/dem Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern auszuhändigen,§ 16 Abs. 3 PflBG.

[bookmark: _Hlk17387140][bookmark: _Hlk17387310][Ort eingeben], den [Datum eingeben]

_________________________________		_________________________________
Unterschrift gesetzliche Vertretung			Unterschrift gesetzliche Vertretung
(bei Minderjährigen)					(bei Minderjährigen)


Zustimmung der Pflegeschule gemäß § 16 Abs. 6 PflBG:
[Ort eingeben], den [Datum eingeben]

_________________________________
Unterschrift Pflegeschule
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